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Oldenburg , den 20 . Mai 1931.

Das Staatsministenum verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:
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Artikel 1.

Das Gesetz für das Grotzherzogtum vom 28. De¬
zember 1906, betreffend die juristischen Prüfungen und
die Vorbereitung für den Justiz- und Verwaltungsdienst,
in der Fassung des Gesetzes vom 27. Oktober 1923 wird,
wie folgt geändert:
1. Im Z 1 Abs. 2 werden vor dem Wort „Verwal¬

tungsdienste" je die Worte „Justiz- und" eingescho¬
ben und das Wort „Bundesstaat" durch das Wort
„Lande" und das Wort „Grotzherzogtum" durch
das Wort „Freistaat" ersetzt.

2. Z 2 wird gestrichen und durch folgende Vorschrift
ersetzt:

„Der ersten juristischen Prüfung mutz ein Studium
der Rechtswissenschaft vorausgehen, das 7 Semester
umfasst. Von dem siebenten Semester kann das
Ministerium der Justiz in geeigneten Fällen auf
Antrag befreien."

3. Im Z 3 Satz 1 und 2 wird das Wort „Prüfungs¬
kommission" durch das Wort „Prüfungsbehörde"
ersetzt.

4. Im Z 4
n) werden im Abs. 1 die Worte „der juristischen

Staatsprüfungskommissionabgelegt. Diese" durch
die Worte „dem juristischen Staatsprüfungsamt
abgelegt. Dieses", wird das Wort „Vorsitzenden"
durch das Wort „Vorsitzendem" und werden die Worte
„und zwei Ministerialräten" durch die Worte„dem Ober¬
verwaltungsgerichtsratund einem Ministerialrat" ersetzt,

b) werden im Abs. 3 die Worte „der Staatsprü¬
fungskommission vier" durch die Worte „des
Staatsprüfungsamts drei" und die Worte „sich
in Verhinderungsfällen" durch die Worte „in Ver-
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Hinderungsfällen den Oberverwaltungsgerichtsrat
und sich" erseht,

c) roird der Abs. 4 gestrichen und als neuer Abs. 4
folgende Vorschrift hinzugefügt:

„Das Staatsministerium kann über die Beur¬
teilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten und
über die Abnahme der mündlichen Prüfung
durch eine beschränkte Zahl von Mitgliedern
des Staatsprüfungsamts Bestimmungen erlas¬
sen."

5. Im Z 6 werden die Worte „vom Staatsministerium"
durch die Worte „wenn Bedenken nicht entgegen¬
stehen, vom Oberlandesgerichtspräsidenlen " erseht und
die Worte „darauf vom Oberlandesgerichtspräsiden¬
ten" gestrichen.

6. Im § 7
n ) werden im Satz 2 die Worte „bei Verwaltungs¬

behörden" durch die Worte „im Verwaltungs¬
dienste" ersetzt,

b) wird folgende Vorschrift nachgefügt:
„Die Ausbildung im Verwaltungsdienste findet
nur bei Behörden oder bei Körperschaften des
öffentlichen Rechts statt.
Die für die einzelnen Ausbildungsabschnitte des
Vorbereitungsdienstes zu bestimmenden Zeit¬
räume können bei nicht hinreichenden Fort¬
schritten des Referendars nach näherer Bestim¬
mung des Staatsministeriums verlängert wer¬
den."

7. Im tz 8 Satz 1 werden hinter dem Worte „Be¬
hörde" die Worte „oder der Körperschaft" einge¬
schoben.

8. Im ß 9 wird das Wort „Großherzogtum " durch
das Wort „Freistaate " und das Wort „oder" durch
das Wort „und" ersetzt.



9 - Im 8 10 wird hinter dem Worte „ wird " der Satz
„ .wenn Bedenken nicht entgegenstehen '" eingeschoben.

10 . Im 8 11
a ) werden im Satz 1 hinter dem Worte „ Die " die

Worte „ für den Staatsdienst vorgemerkten " ein-
gesügt,

b ) wird im Sah 3 das Wort „ Grotzherzogtums"
durch das Wort „ Freistaats " ersetzt.

11 . Im § 13 Satz 1 wird das Wort „ ungeeignetes"
durch das Wort „ unangemessenes " ersetzt.

12 . 12 , 15 , 16 werden gestrichen.

Artikel 2

1 . Das Gesetz für den Freistaat vom 5 . Februar
1919 , betreffend die Abkürzung des juristischen Vorbe¬
reitungsdienstes für Kriegsteilnehmer , wird aufgehoben.

2 . Dieses Gesetz tritt zum 1 . Juli 1931 in Kraft.
3 . Das Staatsministerium wird ermächtigt , das Ge¬

setz für das Grotzherzogtum vom 28 . Dezember 1906,
betreffend die juristischen Prüfungen und die Vorbereitung
für den Justiz - und Verwaltungsdienst , in der sich aus
Artikel 1 ergebenden Fassung unter dem 1 . April 1931
als Gesetz , für den Freistaat Oldenburg in fortlaufender
Paragraphenfolge neu bekanntzumachen und dabei die
Absätze mit Ziffern „ (1) " , „ (2) " usw . zu bezeichnen.

Oldenburg , den 20 . Mai 1931.

Staatsministerium
(Siegel ) Gasse bohm . vr . Driver.
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Nr. 46.
Bekanntmachung des StaatSministeriums zur Bekanntgabe des Gesetzes

für das Großherzogtum vom 28 . Dezember 1906, betreffend die
juristischen Prüfungen und die Vorbereitung für den Justiz - und
Verwaltungsdienst , als Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom
l . April 1931.

Oldenburg, den 20. Mai 1931.

Aus Grund der Ermächtigung im Artikel 2 Ziffer
3 des Gesetzes vom 20. Mai 1931 zur Aenderung des
Gesetzes für das Grotzherzogtum vom 28. Dezember
1906, betreffend die juristischen Prüfungen und die Vor¬
bereitung für den Justiz - und Verwaltungsdienst , wird
nachstehend dies Gesetz in der durch die Gesetze vom 27.
Oktober 1923 und 20. Mai 1931 geänderten Fassung
als Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 1. April
1931 bekanntgegeben.

Oldenburg , den 20. Mai 1931.

Staatsmimsterium
Cassebohm . Do. Driver.

Gesetz für den Freistaat Oldenburg, betreffend die juristischen Prüfungen
und die Vorbereitung für den Justiz - und Verwaltungsdienst.

Oldenburg, den 1. April 1931.

8 t.
(1) Die Bestimmungen des H 2 des Gerichtsverfas¬

sungsgesetzes sowie dieses Gesetzes kommen für die Be¬
fähigung zum höheren Verwaltungsdienst ebenso wie für
die Befähigung zum Richteramt zur Anwendung.

(2) Wer in einem anderen deutschen Lande die Be¬
fähigung zum höheren Justiz - und Verwaltungsdienste



erlangt hat , ist auch im Freistaat Oldenburg zum höheren
Justiz - und Verwaltungsdienste befähigt.

8 2
Der ersten juristischen Prüfung mutz ein Studium

der Rechtswissenschaft vorausgehen , das 7 Semester um¬
faßt . Von dem siebenten Semester kann das Ministerium
der Justiz in geeigneten Fällen auf Antrag befreien.

8 3.

Die erste Prüfung ist bei einer deutschen Prüfungs¬
behörde, die vom Staatsministerium für Zuständig er¬
klärt ist, abzulegen. Die Prüfung erfolgt nach den für
die Prüfungsbehörde geltenden Vorschriften, jedoch ist
das Landesrecht nicht Prüfungsgegenstand.

8 4-
fl.) Die zweite Prüfung wird vor dem juristischen

Staatsprüfungsamt abgelegt . Dieses besteht aus dein
Oberlandesgerichtspräfidcnten als Vorsitzenden, vier Mit¬
gliedern des Oberlandesgerichts , dem Oberverwaltungs¬
gerichtsrat und einem Ministerialrat.

(2) Zur Vertretung der Mitglieder des Oberlandes¬
gerichts in Verhinderungsfällen werden vom Staatsmini-
sterium im voraus zwei Mitglieder des Landgerichts
bestimmt.

(3) Das Staatsministerium bestimmt zu Mitgliedern
des Staatsprüfungsamts drei Ministerialräte , die jähr¬
lich wechseln und in Verhinderungsfällen den Oberver¬
waltungsgerichtsrat und sich gegenseitig vertreten.

(4) Das Staatsministerium kann über die Beurtei¬
lung der schriftlichen Prüfungsarbeiten und über die
Abnahme der mündlichen Prüfung durch eine beschränkte
Zahl von Mitgliedern des Staatsprüfungsamts Be¬
stimmungen erlassen.



8 5.

Wer die erste Prüfung bestanden hat , wird , wenn
Bedenken nicht entgegenstehen, vom Oberlandesgerichts-
präsidenten zum Referendar ernannt und eidlich ver-
pflichtet.

8 6.

(1) Der Vorbereitungsdienst der Referendare dauert
3f4 Jahre . Von diesem Zeitraum darf nach Bestimmung
des Staatsministeriums ein Jahr im Verwaltungsdienste
verwendet werden.

(2) Die Ausbildung im Verwaltungsdienste findet
nur bei Behörden oder bei Körperschaften des öffent¬
lichen Rechts statt.

(3) Die für die einzelnen Ausbildungsabschnitte des
Vorbereitungsdienstes zu bestimmenden Zeiträume kön¬
nen bei nicht hinreichenden Fortschritten des Referendars
nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums ver¬
längert werden.

8 ?-
Läßt sich ein Referendar in dienstlicher oder auszer-

dienstlicher Beziehung ein ungeeignetes oder ordnungs¬
widriges Benehmen zu schulden kommen, so hat der Vor¬
stand der Behörde oder der Körperschaft oder der Rechts¬
anwalt , bei denen er beschäftigt ist, ihn zurechtzuweisen
und, wenn die Zurechtweisung fruchtlos bleibt oder eine
erheblichere Ordnungswidrigkeit vorliegt , dem Oberlan¬
desgerichtspräsidenten Anzeige zu erstatten . Dieser kann
dem Referendar einen schriftlichen oder mündlichen Ver¬
weis erteilen. In besonders schweren Fällen unwürdigen,
unsittlichen oder pflichtvergessenen Verhaltens kann das
Staatsministerium die Ausschließung des Referendars aus
dem Vorbereitungsdienst anordnen.
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8 8.
Die zweite Prüfung ist darauf zu richten, ob der

Referendar sich in gründlicher Kenntnis der Gegenstände
der ersten Prüfung fortgebildet und genügende Kenntnis
des im Freistaate geltenden besonderen Privatrechts und
öffentlichen Rechts erworben habe und für praktisch be¬
fähigt zu erachten sei, eine selbständige Stellung im höhe¬
ren Justiz- und Verwaltungsdienst zu bekleiden.

8 9.

Wer die zweite Prüfung bestanden hat, wird, wenn
Bedenken nicht entgegenstehen, vom Staatsministerium
zum Assessor ernannt.

8 io.
Die für den Staatsdienst vorgemerkten Assessoren

werden von dem Staats Ministerium einer Justiz- oder
Verwaltungsbehörde zur unentgeltlichen Beschäftigung zu¬
gewiesen. Bei der Zuweisung werden die Wünsche des
Assessors berücksichtigt, sofern dem nicht das Interesse
seiner Weiterbildung entgegensteht. Auf Antrag kann
auch die Zuweisung zur Beschäftigung bei der Landes¬
oersicherungsanstalt, einer Landwirtschasts-, Handels- oder
Handwerkskammer des Freistaats erfolgen. Auch kann
die Beschäftigung bei einem Rechtsanwalt oder bei einem
gewerblichen Unternehmen vom Staatsministerium ge¬
stattet werden.

8 11-
Läßt sich ein Assessor in dienstlicher oder außerdienst¬

licher Beziehung ein unangemessenes oder ordnungswid¬
riges Benehmen zu schulden kommen, so hat, falls er
bei einer staatlichen Behörde oder einem Rechtsanwalt
beschäftigt ist, der Vorstand der Behörde oder der Rechts¬
anwalt ihn zurechtzuweisen und, wenn die Zurechtweisung



221

fruchtlos bleibt, dem Staatsministerium Anzeige zu er¬

statten. Dies letztere gilt auch, wenn eine erheblichere
Ordnungswidrigkeit vorliegt . Ist der Assessor an einer

anderen Stelle beschäftigt, so hat der Vorstand derselben

dem Staatsministerium Anzeige zu erstatten . Dieses kann

dem Assessor einen schriftlichen oder mündlichen Verweis
erteilen und in besonders schweren Fällen die Aus¬

schließung des Assessors aus dem Dienste anordnen.

8 12.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes nötigen Vor¬

schriften werden im Verwaltungswege erlassen.

8 13.

Dieses Gesetz tritt zum 1. Juli 1931 in Kraft.

Nr. 47.
Gesetz zur Änderung des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg vom

19. Juli 1922 / 7. Juli 1926, betreffend die Staatliche Kredit¬

anstalt zu Oldenburg.
Oldenburg, den 20. Mai 1931.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg, was
folgt:

Artikel I.

1. Im Z 4 Abs. 1 wird das Wort „achtzehn" durch
„zwanzig" ersetzt.

2. Im Z 4 Abs. 2 wird hinter „vier vom Landtage
und je eines von" die Worte „dem Landesausschuß des
Landesteils Lübeck, dem Landcsausschuß des Landesteils
Birkenfeld" eingesügt.
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Artikel II.

Im Z 17 Abs. 2 wird das Wort „drei" durch das
Wort „fünf" ersetzt.

Oldenburg, den 20. Mai 1931.

Staatsministerium.
(Siegel) Lasse bohrn . Or. Wi Ilers.

T h y en.

Ar. 48.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg, betreffend die Änderung der

Landtagswahlordnung.
Oldenburg, den 22 . Mai 1931.

Auf Grund des Z 22 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes
vom 14. September 1921 wird die Wahlordnung für die
Wahlen zum OldenburgischenLandtag vom 14. September
1921, wie folgt, geändert:

I.

Der Z 75 erhält folgenden neuen Abs. 2:
Aus besonderer Veranlassung kann auf Anordnung des

Ministeriums des Innern die Benachrichtigung der Ge¬
wählten auch durch den Verbandswahlleiter und auf telegra¬
phischem Wege mit der Aufforderung erfolgen, sich binnen
zwei Tagen nach Eingang des Telegramms beim Verbands¬
wahlleiter über die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu
erklären. Im übrigen gilt Abs. 1 entsprechend.

II.

Im Z 75 Abs. 1 wird die Ziffer „2 " durch die
Ziffer „3" ersetzt.



223

III.

Im Z 75 werden der bisherige Abs . 2 zum Abs. 3
und der bisherige Abs. 3 zum Abs . 4.

IV.

Im Z 76 Abs . 3 werden hinter dem Wort „Wahl¬
kommissare " die Worte „ oder der Verbandswahlleiter " ein¬

gefügt.
V.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.

Oldenburg , den 22 . Mai 1931.

Staatsministerium.

(Siegel ) Cassebohm . Or . Driver.

T h y e n.
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